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Der optimierte Entwurf wurde in Phase 3 evaluiert. Dazu wurden an vier verschiedenen Orten im Bun-

desgebiet jeweils zwei Testübungswochenenden durchgeführt und wissenschaftlich begleitet. An den 

beiden Testübungswochenenden im Frühjahr und Herbst 2005 nahmen jeweils die gleichen Teilneh-

merinnengruppen und Übungsleiterinnenteams teil. Die Wochenenden bauten inhaltlich aufeinan-

der auf. Für die Leitung der Testübungen wurden externe Übungsleiterinnenteams engagiert. Es han-

delte sich dabei um erfahrene Selbstbehauptungstrainerinnen. Sie entwickelten ihre Übungskonzepte 

auf der Grundlage des Curriculums, mit dem sie sich in insgesamt zwei eintägigen Vorbereitungstref-

fen vertraut machten (vgl. Kapitel 6).

Nach Abschluss der Projektphase 3 und der Auswertung der Evaluationsergebnisse wurde das  

Curriculum 1 in der vierten Projektphase noch einmal optimiert. Parallel wurde das Ausbildungscurri-

culum für die Übungsleiterinnen durch den Deutschen Behindertensportverband entwickelt  

(Curriculum 2). Curriculum 2 soll zukünftige Übungsleiterinnen befähigen, Übungen nach den Maß-

gaben des Curriculums zur Stärkung des Selbstbewusstseins (Curriculum 1) qualifiziert durchzuführen.

Neben den didaktischen Vorgaben zur Ausbildung enthält Curriculum 2 Leitlinien und Qualitätsstan-

dards für die Übungen (vgl. Kapitel 7).

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden eine Hotline zur Beratung für Frauen und Mädchen 

betrieben, Informationsmaterial für verordnende Ärzte und Ärztinnen entwickelt sowie Informati-

onsveranstaltungen zu den Übungen durchgeführt (vgl. Kapitel 8). In der abschließenden Projektpha-

se 5 wurden der vorliegende Abschlussbericht zur schriftlichen Dokumentation des Projektes erstellt 

und die zentralen Projektergebnisse zusammengefasst (vgl. Kapitel 9). 

Kapitel II.
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3.2  �Die Übungen als Bestandteil einer Reformpolitik:  
vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung

Die Übungen für behinderte Mädchen und Frauen26 sind Teil eines großen Reformpakets, mit dem das 

Rehabilitationsrecht in Deutschland grundlegend verändert werden sollte. Das alte Rehabilitations-

angleichungsgesetz und das Schwerbehindertengesetz wurden aufgehoben und durch das SGB IX 

ersetzt. Nebenbei wurden zahlreiche andere Sozialgesetze durch die Verabschiedung des SGB IX ver-

ändert.27 

Mit dem SGB IX verfolgten die deutschen Gesetzgeber und Gesetzgeberinnen mehrere Reformziele.28 

In § 1 SGB IX werden als drei wesentliche Ziele des Gesetzes benannt: (1) Die Förderung der Selbstbe-

stimmung behinderter Menschen, (2) die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben und (3) die Vermeidung von Benachteiligungen. Die Prinzipien der Selbstbestimmung 

und der Antidiskriminierung, auf denen diese Gesetzesziele basieren, markieren einen Paradigmen-

wechsel in der deutschen Behindertenpolitik und im Besonderen im Rehabilitationsrecht. Sie bedeu-

ten eine Abkehr von dem traditionellen Fürsorge- und Wohlfahrtsdenken, nach dem behinderte Men-

schen nicht in der Lage sind, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten oder ihr Leben selbst zu 

gestalten. Das Prinzip der Selbstbestimmung ist als Gegensatz zu dieser als bevormundend empfun-

denen Rehabilitationspolitik und -praxis zu verstehen.29 Ein am Selbstbestimmungsprinzip orien-

tiertes Rehabilitationsrecht zielt auf die Förderung der Selbstkompetenz der Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen und wirkt der erlernten Hilflosigkeit behinderter Menschen entgegen.30 Das Prin-

zip der Antidiskriminierung basiert auf der Erkenntnis, dass behinderte Menschen nicht nur wegen 

ihrer medizinischen Beeinträchtigung schlechtere Chancen haben, sondern auch, weil sie alltäglich 

diskriminiert werden. Die Diskriminierung behinderter Menschen kann vielfältige Formen anneh-

men, sie kann direkt oder indirekt stattfinden, rechtlich oder faktisch, durch Verhaltensweisen oder 

durch strukturelle Bedingungen zum Ausdruck kommen. Vorurteile und Stigmata können ebenso 

diskriminieren wie bauliche oder kommunikative Barrieren, die behinderte Menschen ausgrenzen.31 

Die Aufnahme des Antidiskriminierungsprinzips in das deutsche Rehabilitationsrecht bedeutet auch 

eine Abkehr vom medizinischen individuellen Modell von Behinderung hin zu einem sozialen men-

schenrechtlichen Modell von Behinderung. Nach dem medizinischen Modell sind die individuellen 

Beeinträchtigungen des behinderten Menschen ursächlich für seine Nichtteilhabe am gesellschaft-

lichen Leben. Nach dem sozialen Modell sind es die Umweltbedingungen, wie Diskriminierungen, die 

eine Teilhabe des behinderten Menschen verhindern. Nach dem medizinischen Modell sind es Medizi-

nerinnen und Mediziner und Angehörige anderer Heilberufe, die primär zuständig für die behinder-

ten Menschen in einer Bevölkerung sind. Ihr professioneller Zugang zu Behinderung basiert auf der 

Prämisse, dass es der behinderte Mensch ist, den es zu verändern gilt. Seine Behinderung ist zu verhü-

ten oder zu heilen, zu verbessern, ihre Folgen zu lindern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern. 

Nach dem sozialen (menschenrechtlichen) Modell von Behinderung gilt es dagegen, vorrangig die 

Umweltbedingungen und die Gesellschaft zu verändern. Die von Menschen geschaffenen Barrieren 

in der Umwelt und diskriminierende gesellschaftliche Einstellungen werden als Hauptprobleme 

behinderter Menschen analysiert, die unter anderem mit dem Antidiskriminierungsrecht verändert 

werden sollen. Dieser Paradigmenwechsel vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung 

26	 Die von Behinderung bedrohten Mädchen und Frauen sind im Folgenden immer mitgemeint.
27	 �So wurden zum Beispiel die Rechte Hörbehinderter auf Nutzung der Gebärdensprache im sozialen Verwaltungsverfahren und bei der Sozial-

leistungserbringung verankert (§ 17 Abs. 2 SGB I und § 19 Abs. 1 SGB X).
28	 Einen guten Überblick gibt: BAR (Hrsg.) 2005:5 ff. 
29	 Vgl. Welti 2005:490 ff.
30	 Vgl. Degener 2005b.
31	  Vgl. Windisch 1993; Degener 2005a. 
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wurde maßgeblich von der Weltgesundheitsorganisation und der lange währenden Diskussion um 

deren Behindertenkonzept, das sich heute ICF (International Classification of Functioning, Disability 

and Health) nennt, mitgestaltet. Die ICF (auf Deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfä-

higkeit, Behinderung und Gesundheit) geht zwar nicht wie das soziale Modell davon aus, dass Behin-

derung eine sozial konstruierte Kategorie ist, sie berücksichtigt bei der Definition von Behinderung 

aber verschiedene Faktoren, darunter auch die Umweltbedingungen. Die ICF beruht auf dem bio-psy-

cho-sozialen Modell, nach dem die funktionale Gesundheit einer Person betrachtet wird als Wechsel-

wirkung zwischen der Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren auf ihre 

Körperfunktionen und -strukturen, ihrer Aktivität und ihrer Teilhabe an Lebensbereichen.32 

An diesem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung ist auch das SGB IX, insbesondere sein neuer 

Behindertenbegriff in § 2 SGB IX33, orientiert.34

3.3  �Die Übungen als Maßnahme des Gender-Mainstreamings  
in der Rehabilitation 

§ 1 SGB IX endet mit dem Satz „Dabei ist den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinde-

rung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung zu tragen.“ Das Neunte Sozialgesetzbuch ist damit auch 

in frauen- und kinderpolitischer Hinsicht ein Reformwerk. Der programmatische Satz in § 1 SGB IX 

wird im Hinblick auf behinderte Mädchen und Frauen an verschiedenen Stellen des 159 Paragrafen 

umfassenden Regelwerkes umgesetzt. Das betrifft zum einen die Datenerhebung, da die spezifischen 

Interessen behinderter Mädchen und Frauen nur berücksichtigt werden können, wenn überhaupt 

geschlechtsspezifische Daten vorliegen. So müssen nun die Daten für den Rehabilitationsbericht der 

Bundesregierung, der einmal pro Legislaturperiode vorgelegt werden muss (§ 66 S. 1 SGB IX), sowie für 

die Schwerbehindertenstatistik (§ 131 Abs. 1 SGB IX) und für die Ergebnisberichte der Integrationsfach-

dienste (§ 114 Abs. 1 S. 3 SGB IX) geschlechtssegregiert erhoben und aufbereitet werden. Als weitere 

Maßnahme ist die Beteiligung behinderter Frauen in verschiedenen Phasen des Rehabilitationsver-

fahrens vorgesehen. So müssen die Interessenvertretungen behinderter Frauen bei der Vorbereitung 

gemeinsamer Empfehlungen der Rehabilitationsträger (§ 13 Abs. 6 SGB IX) sowie bei der Vorbereitung 

der Qualitätssicherungsvereinbarungen für die Rehabilitationsleistungen (§ 20 Abs. 3 SGB IX) beteiligt 

werden. Auch bei der Sicherstellung der Infrastruktur der Rehabilitationseinrichtungen und -dienste 

ist deren Beteiligung vorgesehen (§ 19 Abs. 1 S. 3 SGB IX). Die gemeinsamen Servicestellen der Rehabili-

tationsträger, die behinderte Menschen und deren Unterstützungspersonen beraten und unterstüt-

zen müssen, sind angehalten, schwerbehinderte Frauen einzustellen und bei der Beratung einzuset-

zen (§ 23 Abs. 3 S. 3 SGB IX).

Für die individuelle Antragstellerin ist § 9 SGB IX relevant, nach dem die Rehabilitationsträger ver-

pflichtet sind, berechtigte Wünsche und die individuelle Situation der Antragstellerin zu berücksich-

tigen. Dabei werden das Geschlecht, als Kategorie der zu berücksichtigenden Lebenssituation, sowie 

die besonderen Bedürfnisse behinderter Mütter und Väter ausdrücklich erwähnt.

32	 Vgl. Schuntermann 2005:27.
33	 �§ 2 Abs. 1 SGB IX lautet: „ Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“

34	 Vgl. Schuntermann 2005:11; Welti in HK-SGB IX 2002: § 2 Rz. 5. 
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Bei den Normen, die nicht das Rehabilitationsverfahren, sondern die materiellen Leistungsansprüche 

betreffen, sind insbesondere §§ 33 und 36 SGB IX zu erwähnen. Nach § 33 SGB IX sind die Rehabilitati-

onsträger verpflichtet, behinderten Frauen gleiche Chancen im Erwerbsleben zu sichern und ihre Ange-

bote entsprechend wohnortnah und in Teilzeit nutzbar auszugestalten. Nach § 36 SGB IX gelten in den 

Einrichtungen der Teilhabe am Arbeitsleben auch die Gesetze zum Schutz der Gleichberechtigung zwi-

schen Frauen und Männern, obwohl die Rehabilitanden und Rehabilitandinnen rechtlich keinen Arbeit-

nehmerstatus haben. Schließlich sind in diesem Zusammenhang noch die bereits erwähnten Übungen 

zur Stärkung des Selbstbewusstseins von behinderten Mädchen und Frauen (§§ 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX) zu 

erwähnen, die als neue Leistung im Kontext des Rehabilitationssports aufgenommen wurden.

Welche rechtlichen und faktischen Auswirkungen diese frauenspezifischen Vorschriften im SGB IX auf 

das deutsche Rehabilitationssystem haben, ist bereits ansatzweise erforscht.35 Die Erfolge halten sich 

bislang erwartungsgemäß in Grenzen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass das SGB IX das erste Bundesge-

setz ist, in dem behinderte Mädchen und Frauen überhaupt einmal erwähnt werden und somit aus der 

Rolle der unsichtbaren Klientel im Rehabilitationsrechtsverhältnis befreit werden. Die erwähnten frau-

enspezifischen Vorschriften sind rechtspolitisch als Maßnahme des Gender-Mainstreamings in der 

Rehabilitation einzuordnen. Das auf internationaler Ebene im Rahmen der Vereinten Nationen ent-

wickelte Konzept beruht auf der Erkenntnis, dass eine Politik der Gleichberechtigung der Geschlechter 

nur dann erfolgreich sein kann, wenn das Thema zu einem Querschnittthema aller Politik- und Verwal-

tungsbereiche gemacht wird, anstatt es in das traditionelle Frauen- und Familienressort zu verbannen. 

Alle Maßnahmen staatlichen Handels, also auch das der öffentlich-rechtlichen Rehabilitationsträger, 

sollen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Querschnittaufgabe wahrnehmen und 

umsetzen. Damit sollen die einseitige Orientierung an der männlichen Perspektive als das Maß aller 

Dinge und die Marginalisierung der weiblichen Sichtweise als Partikularinteresse überwunden wer-

den.36 Die Interessen behinderter Mädchen und Frauen müssen daher in allen Bereichen der Rehabili-

tation gleichberechtigt neben denen behinderter Männer und Jungen berücksichtigt werden. Beson-

dere Fördermaßnahmen und Leistungen für behinderte Mädchen und Frauen, wie die neuen Übungen 

zur Stärkung des Selbstbewusstseins, müssen in diesem Kontext gesehen werden.37

3.4  �Die Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins  
als Ergänzungsleistung in der Rehabilitation

§ 44 Absatz 1 Ziffer 3 SGB IX lautet:

„Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben [....] werden 

ergänzt durch [....] ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung 

und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Mädchen 

und Frauen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen.“

Danach sind die neuen Übungen ein Teil des Rehabilitationssports, der als Ergänzungsleistung zur 

medizinischen und beruflichen Rehabilitation ärztlich verordnet werden muss. Nur diejenigen behin-

derten Mädchen und Frauen können demnach die neuen Übungen beantragen, die sich gleichzeitig 

oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe dazu in einer medizinischen oder beruflichen Rehabilitations-

maßnahme befinden oder befunden haben.

35	 Vgl. Zinsmeister 2004:4; Bundesorganisationsstelle Behinderte Frauen 2002; Schön/Richter-Witzgall 2004. 
36	 Umfassend zum Prinzip des Gender-Mainstreamings vgl. Bothfeld u.a 2002.
37	 Zum Gender-Mainstreaming in der Rehabilitation vgl. auch Zinsmeister 2004:141 ff.
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3.4.1 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Am bekanntesten sind medizinische Rehabilitationsmaßnahmen, die in einer stationären Einrich-

tung wie einer Kurklinik durchgeführt werden. Es gibt jedoch auch eine vielfältige Anzahl ambu-

lanter medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen. In § 26 SGB IX werden die Leistungen der medizi-

nischen Rehabilitation beispielhaft aufgeführt. 

Dazu gehören nach § 26 Abs. 2 SGB IX:

I	 Krankenbehandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe,

I	 Früherkennung und Frühförderung,

I	 Arznei- und Verbandmittel,

I	 Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,

I	 Psychotherapie als ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung,

I	 Hilfsmittel,

I	 Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Diese Maßnahmen werden gewährt, wenn sie erforderlich sind, um Behinderungen einschließlich 

chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimme-

rung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermei-

den, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug 

von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Zusätzlich werden als medizinische Rehabilitationsleistungen medizinische, psychologische und päd-

agogische Hilfen gewährt, soweit sie erforderlich sind, um die genannten Ziele zu erreichen oder zu 

sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung 

zu verhüten.

Dazu gehören insbesondere:

I	 Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

I	� Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,

I	� mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehöri-

gen sowie von Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen,

I	� Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,

I	� Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz unter anderem durch 

Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen,

I	� Training lebenspraktischer Fähigkeiten,

I	� Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.

Schwierig abzugrenzen sind die medizinischen Rehabilitationsleistungen von den Leistungen der Kran-

kenbehandlung. Die Abgrenzung ist rechtlich und praktisch schwierig, da die einschlägigen Sozialge-

setze sich teilweise widersprechen und ein und dieselbe Einrichtung sowohl Krankenbehandlung als 

auch medizinische Rehabilitationsleistungen erbringen kann. Von der Zuordnung hängt jedoch ab, 

welcher Leistungsträger zuständig ist, denn für die Krankenbehandlung ist die Krankenkasse zuständig, 

medizinische Rehabilitation wird aber außer von der Krankenkasse auch von den Trägern der Unfallver-

sicherung, der Rentenversicherung, der sozialen Entschädigung, der Sozialhilfe und der Kinder- und 

Jugendhilfe erbracht. Im Einzelfall muss also entschieden werden, wer von diesen Trägern zuständig ist.
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In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird vertreten, der Unterschied liege in der Klientel bezie-

hungsweise im Ziel der Behandlung. Während die Krankenbehandlung auf die Heilung von Krank-

heiten ziele, richte sich die Rehabilitation auf die Behandlung von Behinderungen, die einer Heilung 

nicht mehr zugänglich seien.38 Diese Auffassung ist weder mit dem veränderten Verständnis von funk-

tionaler Gesundheit und Behinderung noch mit den einschlägigen Normen der Sozialgesetze zu ver-

einbaren. Denn Krankenbehandlung wird heute weitaus umfassender verstanden und auch Behinde-

rungen können wieder vergehen. Renate Bieritz-Harder überzeugt dagegen mit ihrer Einordnung 

des Begriffs der Krankenbehandlung als Oberbegriff, dem auch die medizinische Rehabilitation recht-

lich zuzuordnen sei.39 Demgegenüber unterscheidet sie Krankenbehandlung im engeren Sinne von 

der medizinischen Rehabilitation. Letztere werde im Sinne eines ganzheitlichen Rehabilitationsver-

ständnisses als Komplexleistung erbracht, das heißt mehrere medizinische und nicht medizinische 

(Heil-)behandlungen (wie Ergotherapie, heilpädagogische Therapie, Krankengymnastik) können auf-

einandertreffen. Im Unterschied zur Krankenhausbehandlung, bei der das Schwergewicht auf der 

ärztlichen Behandlung läge, bekämen in der stationären medizinischen Rehabilitation „die nichtärzt-

lichen Leistungen – wie das Ausführen von Hilfsmitteln, die geistig seelische Einwirkung usw. – ein 

eigenes Gewicht“.40 Für die Praxis bleibt es bei der Schwierigkeit der Abgrenzung. 

3.4.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

In § 33 SGB IX werden die Leistungen der beruflichen Rehabilitation, die nun Leistungen der Teilhabe 

am Arbeitsleben heißen, genannt. Zu ihnen gehören insbesondere:

I	� Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, einschließlich Leistungen zur Beratung und 

Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen,

I	� Berufsvorbereitung, einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,

I	� berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforder-

lichen schulischen Abschluss einschließen,

I	� berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt 

schulisch durchgeführt werden,

I	� Überbrückungsgeld,

I	� sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine ange-

messene und geeignete Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu 

erhalten.

Diese Maßnahmen werden gewährt, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung 

bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen, 

wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Zusätzlich werden gem. § 33 Abs. 6 SGB IX als berufliche Rehabilitationsleistungen medizinische, psy-

chologische und pädagogische Hilfen gewährt, soweit sie erforderlich sind, um die genannten Ziele 

zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder 

ihre Verschlimmerung zu verhüten. Dazu gehören insbesondere:

I	� Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

I	� Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen,

38	 So Noftz, zitiert nach Bieritz-Harder in: Neumann 2004 § 10 Rdnr. 28. 
39	 Bieritz-Harder in: Neumann 2004 § 10 Rdnr. 31.
40	 Bieritz-Harder in: Neumann 2004 § 10 Rdnr 42.
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I	� mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehöri-

gen sowie von Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen,

I	� Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,

I	� Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem durch 

Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen,

I	� Training lebenspraktischer Fähigkeiten,

I	� Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

sowie weitere im Gesetz genannte Maßnahmen.

Da sich die zuletzt genannten zusätzlichen Leistungen der medizinischen, psychologischen und päd-

agogischen Hilfen mit dem entsprechenden Katalog der zusätzlichen Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation nach § 26 Abs. 3 decken und es zudem auch medizinisch-berufliche Rehabilitationsein-

richtungen gibt, stellt sich die Frage der Abgrenzung zwischen Maßnahmen der beruflichen bezie-

hungsweise medizinischen Rehabilitation. In der Rechtsprechung wird dabei auf die Formel abge-

stellt, entscheidend sei, ob der Schwerpunkt der Maßnahme im Erwerb beruflicher Kompetenzen 

oder in rein medizinischen Leistungen läge.41 Diese Formel ist aber gerade im Hinblick auf die neuen 

sich überschneidenden Leistungskataloge nicht besonders hilfreich.42 Hilfreicher ist demgegenüber 

das Abstellen auf die Akzessorität der medizinischen und psychosozialen Hilfen von den eigentlichen 

Leistungen der medizinischen beziehungsweise beruflichen Rehabilitation, die in § 26 Abs. 2 und § 33 

Abs. 3 SGB IX genannt werden. Die zusätzlichen medizinischen und psychosozialen Leistungen wer-

den als unterstützende und ergänzende unselbstständige Maßnahmen eingeordnet, die nur gewährt 

werden könnten, wenn sie integrativer Bestandteil der beruflichen beziehungsweise medizinischen 

Maßnahme seien.43

Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsleben werden in ambulanter oder stationärer Form erbracht. 

Dies gilt, trotz der missverständlichen Formulierung in § 35 SGB IX, wonach Leistungen in stationären 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation erbracht werden, insbesondere für Berufsförderungs- 

und Berufsbildungswerke sowie für vergleichbare Einrichtungen, wie etwa Werkstätten für Men-

schen mit Behinderungen.44 Dass es aber auch ambulante Formen der Teilhabe am Arbeitsleben 

geben soll, ergibt sich aus dem allgemeinen Vorrang der ambulanten vor stationären Maßnahmen 

gem. § 19 SGB Abs. 2 SGB IX und der speziellen Gleichstellungspflicht in Bezug auf behinderte Frauen 

gem. § 33 Abs. 2 SGB IX. Hieraus wird die Pflicht zur Schaffung ausreichender ambulanter Angebote 

der beruflichen Rehabilitation abgeleitet.45

3.5  Ergänzungsleistungen in der Rehabilitation

Unter den Ergänzungsleistungen in der Rehabilitation ist ein Bündel verschiedener Leistungen zu 

verstehen, die keiner der drei klassischen Leistungsgruppen (1) medizinische Rehabilitation (2) Teilha-

be am Arbeitsleben und (3) Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zuzuordnen sind. Sie werden 

ergänzend jedoch nur zu den ersten beiden Leistungsgruppen erbracht. Die in der Praxis wichtigsten 

Ergänzungsleistungen sind die Unterhaltsleistungen (§ 44 Abs. 1 Ziff. 1 SGB IX), daneben gibt es Beiträ-

ge zu Sozialversicherungen (Ziff. 2), den Rehabilitationssport und das Funktionstraining (Ziff. 3 und 4), 

41	  BSG v. 26.5. 1976 – 12/7 Rar 41/75 – SozR 4100 § 56 Nr. 4. 
42	 So zu Recht Voelzke mit Hinweis auf entsprechende Durchführungsanweisungen der Bundesanstalt für Arbeit in: Neumann 2004: § 11 Rdnr. 4.
43	 Vgl. Voelzke in: Neumann 2004: SGB IX § 11 Rdnr. 49.
44	 Vgl. Bieritz-Harder 2002 in: Lachwitz u. a. 2002: HK – SGB IX, § 35 Rz. 4; Mrozynski 2002: SGB IX Teil 1 Kommentar § 35 Rz. 3 und 4. 
45	 Vgl. Bieritz-Harder 2002 in: HK-SGB IX, § 33 Rz. 13.
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Reisekosten (Ziff. 5) sowie Haushaltshilfen und Kinderbetreuung (Ziff. 6). Prinzipiell gilt für alle diese 

Ergänzungsleistungen, dass auf sie ein Rechtsanspruch besteht, das heißt es nicht im Ermessen des 

Rehabilitationsträgers steht, ob sie gewährt werden.46 Sie werden allerdings nicht selbstständig, son-

dern in Akzessorität zur Hauptleistung erbracht. Sie hängen somit davon ab, ob der Rehabilitations-

träger die Hauptleistung (Maßnahme der beruflichen oder medizinischen Rehabilitation) tatsächlich 

gewährt oder bewilligt hat. 

Strittig ist, ob dies zeitgleich geschehen muss und damit der Anspruch auf die Ergänzungsleistung 

mit Beendigung der Hauptleistung erlischt.47 Für den Rehabilitationssport und das Funktionstraining 

ist dieser Streit unerheblich, denn für sie wird jedenfalls angenommen, dass sie auch nach Abschluss 

der medizinischen oder beruflichen Rehabilitationsmaßnahme erbracht werden können.48 

3.6  Die Übungen als Bestandteil des Rehabilitationssportes

Die Übungen werden zum einen als Bestandteil des Rehabilitationssports eingeordnet, in diesem 

Bereich aber auch als neue Aufgabe im Rehabilitationssport qualifiziert.49 Damit ist einerseits geklärt, 

dass sie nicht zu den anderen Gruppen der Ergänzungsleistungen – wie Unterhaltsleistungen oder 

Haushaltshilfe – gehören, andererseits aber auch nicht mit dem herkömmlichen Rehabilitationssport 

identisch sind. Diese Sichtweise entspricht der Entstehungsgeschichte der Übungen, wie sie oben dar-

gelegt wurde. Die Übungen basieren auf der Idee der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs

übungen für behinderte Mädchen und Frauen.50 Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass mit 

diesen neuen Übungen geschlechtstypische Belastungssituationen und die besonderen Bedürfnisse 

behinderter Frauen berücksichtigt werden sollten.51 In einer Anhörung vor dem Ausschuss für Arbeit 

und Sozialordnung am 19. Februar 2001 werden die neuen Übungen als „Selbstbehauptungstraining 

für behinderte Mädchen und Frauen“ bezeichnet.52 Für die neuen Übungen für behinderte Mädchen 

und Frauen werden Kosten in Höhe von 3,75 Mio. DM geschätzt.53 Welchen Inhalt die neuen Übungen 

genau haben sollen, ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien jedoch nicht. In der Kommentarliteratur 

werden unterschiedliche Ansichten vertreten. Während Haines und Liebig vertreten, dabei handele 

es sich um eigenständige Selbstbehauptungskurse, in denen Mädchen und Frauen Selbstverteidi-

gung, selbstsicheres Auftreten und selbstbewusste Körpersprache erlernen,54 vertreten Schellhorn 

und Stähler unter Berufung auf ein gemeinsames Rundschreiben der Krankenkassenverbände die 

Auffassung, eigenständige Sportangebote zur Selbstverteidigung seien mit den neuen Übungen nicht 

erfasst. Diese seien in den allgemeinen Rehabilitationssport zu integrieren, wobei einzelne Übungs

elemente auch auf die Selbstverteidigung ausgerichtet sein könnten.55 Da der Inhalt der Übungen 

nicht Gegenstand der Beratungen des SGB IX war, lässt sich mit der Methode der historischen 

Gesetzesauslegung keine der vertretenen Ansichten direkt begründen. Dem von Stähler und Schell-

horn zitierten Rundschreiben der Krankenkassenverbände kann für sich genommen kein großes 

Gewicht beigemessen werden, da die Krankenkassenverbände weder hinsichtlich der Übungen zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins noch in Bezug auf Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse 

����������������������������������������������������������������  Vgl. Kessler 2004 in: Neumann: Handbuch SGB IX § 12 Rdnr. 3.
���������������������������������������������������������������������   So Kessler 2004 in: Neumann: 34; Mrozynski 2002: 31 § 44 Rz. 1. 
��������������������������������������������������������������  Vgl. Haines/Liebig: in LPK-SGB IX (DAU 2005) § 44 Rdnr. 8.
��������������������������������������������������������������������������  Mrozynski 2002: § 44 Rz. 13; Bieritz-Harder 2002:213; Degner 2002b:14.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vgl. Degener 2002b:14; Bieritz-Harder 2002:213, 218; Zinsmeister 2004:185; Neumann 2004: Handbuch SGB IX § 6 Rdnr. 3. 
����������������������������������������������   BR-Drs. 49/01 sowie BT-Drs. 14/5074 S.95.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vgl. Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, Wortprotokoll 81. Sitzung, 19. Februar 2001, Protokoll 14/81.
��������������������������  BT-Drs. 14/5074 S.134.
54	 Haines/Liebig 2005: in LPK-SGB IX (Dau 2005) § 44 Rz. 12. 
���������������������������������������������������������������������  Schellhorn/Stähler/Thomas in HK-SGB IX (Dau 2005) § 44 Rdnr. 11. 
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Erfahrungen nachweisen können, denn diese wurden bislang nicht von ihnen finanziert. Vielmehr ist 

das gemeinsame Rundschreiben als Indiz für eine Befürchtung der Rehabilitationsträger im Hinblick 

auf steigende Kosten im Rehabilitationssport zu werten, denen man frühzeitig entgegentreten woll-

te. Diese Befürchtungen sind im Hinblick auf die in der Gesetzesbegründung geschätzten Kosten der 

neuen Übungen auf 3,75 Mio. DM56 realistisch, auch wenn das Ausmaß der Kosten im Vergleich zu 

anderen neuen Leistungen, die mit dem SGB IX eingeführt wurden57 vergleichsweise gering ist. Die 

von den Gesetzgebern und Gesetzgeberinnen geschätzten Kosten der Übungen auf 3,75 Mio DM bele-

gen allerdings indirekt, dass sie bei der Schaffung der neuen Übungen von eigenständigen Übungen 

ausgegangen sind. 

3.6.1 Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport

Da die Übungen gleichwohl gesetzlich der Leistungsgruppe des Rehabilitationssports zugeordnet 

wurden, gelten die rechtlichen Rahmenbedingungen des Rehabilitationssports auch für die neuen 

Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Der Rehabilitationssport und das Funktionstraining 

werden in gemeinsamen Vereinbarungen der Leistungsträger und der Leistungserbringer gemein-

sam festgelegt, um sicherzustellen, dass sie im Rahmen der für die einzelnen Rehabilitationsträger 

geltenden Vorschriften nach einheitlichen Grundsätzen erbracht beziehungsweise gefördert werden. 

Die zurzeit gültige Vereinbarung ist die „Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport und 

das Funktionstraining“ vom 1. Oktober 2003 in der Fassung vom 1.1.2007. Sie definiert den Rehabilita-

tionssport als Maßnahme, die „mit den Mitteln des Sports und sportlich ausgerichteter Spiele ganz-

heitlich auf die behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen, die über die notwendige 

Mobilität sowie physische und psychische Belastbarkeit für Übungen in der Gruppe verfügen, ein“58. 

Als Ziele des Rehabilitationssports werden die Stärkung der Ausdauer und Kraft, die Verbesserung der 

Koordination und Flexibilität, die Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter und von Behinderung 

bedrohter Frauen und die Hilfe zur Selbsthilfe in Ziffer 2.3 der Rahmenvereinbarung genannt. Im all-

gemeinen Teil der Rahmenvereinbarung wird an zwei Stellen noch einmal Bezug auf die neuen 

Übungen für Mädchen und Frauen genommen. So heißt es in Ziffer 2.5: „Maßnahmen des Rehabilita-

tionssports beinhalten bei Bedarf auch spezielle Übungen für behinderte und von Behinderung 

bedrohte Mädchen und Frauen, deren Selbstbewusstsein als Folge der Behinderung oder drohenden 

Behinderung eingeschränkt ist und bei denen die Stärkung des Selbstbewusstseins im Rahmen des 

Rehabilitationssports erreicht werden kann.“ In der Fußnote zu diesem Satz wird mitgeteilt, dass die 

Vereinbarungspartner über geeignete Konzeptionen beraten werden, sobald geeignete Vorschläge 

vorliegen.59

Als Rehabilitationssportarten sind Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen und Bewegungsspiele in 

Gruppen anerkannt (Ziffer 5.1). In diese können „geeignete Übungsinhalte anderer Sportarten [...] einge-

bunden werden (zum Beispiel Elemente aus Judo, Karate, Taekwondo, Jiu-Jitsu, Entspannungsübungen). 

Dies gilt auch für eigenständige Übungsveranstaltungen zum Beispiel zur Stärkung des Selbstbewusst-

seins behinderter oder von Behinderung bedrohter Mädchen und Frauen“ (Ziffer 5.1). Gleichzeitig sind 

„Selbstverteidigungsübungen und Übungen aus dem Kampfsportbereich“ vom Rehabilitationssport 

ausgeschlossen (Ziffer 4.7) und dürfen auch nicht als solche anerkannt werden (Ziffer 5.3). Hinsichtlich 

der Verordnung des Rehabilitationssports wird schließlich festgelegt, dass sie neben der Diagnose nach 

56	 BT-Drs. 14/5074 S.134.
57	 �Zum Beispiel: Die heilpädagogischen Frühforderleistungen, hier wurden die auf die Krankenversicherung zukommenden Mehrkosten auf 

50 Mio. DM geschätzt, vgl. BT-Drs. 14/5074 S. 133.
58	 Ziffer 2.2 der Rahmenvereinbarung.
59  Fußnote 4 in der Rahmenvereinbarung.
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ICD-10 Angaben über Inhalt und Dauer des Rehabilitationssports enthalten muss (Ziffer 15.2) und eine 

Verordnung „ausschließlich wegen mangelnden Selbstbewusstseins behinderter oder von Behinderung 

bedrohter Mädchen und Frauen [...] nicht indiziert“ ist (Ziffer 15.6).

Aus der Zusammenschau dieser Regelungen ergibt sich für die Ausgestaltung und die Gewährung der 

Leistung eine Reihe von Fragen: 

1.  �Sind Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse von den Übungen im Sinne des § 44 Abs.1 Ziff. 3 

SGB IX ausgeschlossen?

2.  �Müssen die Übungen integraler Bestandteil herkömmlicher Rehabilitationssportübungen sein oder 

können sie als eigenständige Übungen angeboten werden?

3.  �Können Übungen nur zusammen mit anderen Rehabilitationssportarten verordnet werden?

4.  �Kann ein vermindertes Selbstbewusstsein bei einer behinderten Frau oder einem behinderten Mäd-

chen in der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation allein einen Anspruch auf die Übung 

auslösen oder müssen weitere behinderungsbedingte Faktoren gegeben sein?

Während letztere Frage im Zusammenhang mit dem Kreis der Anspruchsberechtigten erörtert wird, 

sollen die ersten drei Fragen an dieser Stelle beantwortet werden. 

Zu 1.: Für den Ausschluss von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen spricht der Aus-

schluss von Selbstverteidigungsübungen und Kampfsportarten vom Rehabilitationssport (Ziffer 4.7) 

und die einschränkende Vorschrift hinsichtlich der Verordnung von Rehabilitationssport, nach der 

eine Verordnung allein wegen mangelndem Selbstbewusstsein nicht in Betracht kommt (Ziffer 15.6). 

Andererseits sind Selbstbehauptungsübungen in der Rahmenvereinbarung nicht vom Rehabilitati-

onssport ausgeschlossen. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass nur Selbstverteidigungskurse, 

nicht aber Selbstbehauptungskurse vom Rehabilitationssport ausgeschlossen sind. Das Problem 

besteht in der inhaltlichen Abgrenzung zwischen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Beide 

Begriffe sind rechtlich nicht definiert und kommen in der Praxis im unterschiedlichen Kontext vor. So 

wird Selbstverteidigung sowohl als Bestandteil klassischer Kampfsportarten gesehen60, aber auch das 

Gegenteil ist der Fall. Gerade die zur Gewaltprävention entwickelten Kurse für Mädchen und Frauen, 

die in der Regel als Kombination von Selbstbehauptung und Selbstverteidigung angeboten werden, 

werden in der Fachöffentlichkeit ausdrücklich von Kampfsportarten getrennt, obwohl einzelne Ele-

mente aus Kampfsportarten Eingang in die Kurse gefunden haben.61 Wenn man Ziffer 4.7 der Rah-

menvereinbarung so auslegt, dass vom Rehabilitationssport nur diejenigen Selbstverteidigungs

übungen ausgeschlossen sein sollen, die im Rahmen von anerkannten Kampfsportkursen, wie Karate, 

Taekwondo, Jin-Jitsu usw., angeboten werden, dann wären selbstständige Selbstbehauptungs- und 

Selbstverteidigungskurse nicht von den Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins ausgeschlos-

sen. Das entspräche auch der Entstehungsgeschichte der neuen Rehabilitationsleistung, die auf einen 

Vorschlag zurückgeht, der genau diese Kurse zum Gegenstand hatte. Dagegen spricht auch nicht das 

bereits erwähnte gemeinsame Rundschreiben der Krankenkassenverbände, das bereits zum Zeit-

punkt der Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung vorlag. Dort heißt es: „Eine Teilnahme an 

eigenständigen Sportangeboten zur Selbstverteidigung (zum Beispiel Karate, Judo oder Ähnliches) 

lösen wie bisher keine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung aus.“62 Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass in dem gleichen Rundschreiben empfohlen wird „einzelne Übungselemente 

der Selbstverteidigung, wie Koordinations- und Fallübungen“ in die bestehenden Angebote des Reha-

60	 Vgl. Delp 2003:103 ff.
61	  Vgl. Graff 1995.
62	 AOK Bundesverband u. a. 2001: 80. 
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hilfe zu sehen, denn sie ist darauf gerichtet, sich in zukünftigen Situationen der Fremdbestimmung, 

Diskriminierung oder Bedrohung durch Gewalt selbst zu helfen zu wissen. Interpretiert man Ziffer 

15.6 der Rahmenvereinbarung in diesem Sinne, so reicht es, wenn in der ärztlichen Verordnung wei-

tere dieser Ziele genannt werden.

Fraglich ist demgegenüber die Auslegung der Regelung im Sinne einer Annexität der Übungen zu her-

kömmlichen Rehabilitationssportübungen. Im Gesetz selbst findet diese Auslegung keinen Rückhalt. 

Die neuen Übungen werden zwar als Ergänzungsleistung gewährt, aber eben in Annexität zu einer Leis-

tung der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation, nicht aber als Annex zum Rehabilitationssport, 

denn sie sind Teil desselben. Mit der Zuordnung der Übungen zum Rehabilitationssport wurde diesem 

eine neue Aufgabe zugewiesen. Dies spricht dagegen, die Verordnungsvorgabe im Sinne einer Annexi-

tät der Übungen zu herkömmlichen Rehabilitationssportübungen zu interpretieren. Die Beschränkung 

eines gesetzlichen Leistungsanspruchs durch gemeinsame Vereinbarungen ist nämlich nicht möglich.

3.7  Leistungsträger für die neuen Übungen 

Als Rehabilitationsträger kommen grundsätzlich alle in § 6 SGB IX genannten Träger der Rehabilitati-

on in Betracht. Allerdings werden in § 44 SGB IX nur die ersten fünf Rehabilitationsträger (§ 6 Abs. 1 

Ziff. 1–5 SGB IX) genannt. Damit sind die Träger der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialhilfe (§ 6 

Abs. 1 Ziff. 6 und 7 SGB IX) von der Leistungspflicht ausgeschlossen. Warum die Kommunen und kreis-

freien Städte als Rehabilitationsträger vom Rehabilitationssport ausgeschlossen wurden, ist aus der 

Gesetzesbegründung nicht ersichtlich und nach dem Gebot der Gleichbehandlung verfassungsrecht-

lich bedenklich.65 

Damit bleiben als Rehabilitationsträger für die neuen Übungen die Träger der Krankenversicherung, der 

Unfallversicherung, der Rentenversicherung, der sozialen Entschädigung (Träger der Kriegsopferversor-

gung und der Kriegsopferfürsorge) und der Bundesagentur für Arbeit. Diese Träger sind nach Maßgabe 

der Bestimmungen der einschlägigen Sozialgesetze zur Finanzierung der neuen Übungen verpflichtet. 

Besondere Bestimmungen zum Rehabilitationssport gibt es im Krankenversicherungsrecht (§ 43 SGB V), 

im Rentenversicherungsrecht (§ 28 SGB VI, § 10 Abs. 1 ALG) im Unfallversicherungsrecht (§ 39 SGB VII) und 

im Recht der sozialen Entschädigung (§ 11 Abs. 5 und 12 Abs. 1 BVG). Im Recht der Arbeitsförderung  

(SGB III) gibt es keine entsprechende Verweisungsvorschrift auf den Rehabilitationssport, weshalb man 

im Hinblick auf § 7 S. 2 SGB IX annehmen könnte, dass die Bundesagentur für Arbeit nicht für den Rehabi-

litationssport zuständig ist, obwohl sie Träger der beruflichen Rehabilitation auch für behinderte Men-

schen (zum Beispiel in den ersten zwei Jahren der Berufsbildungsphase in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen) ist.66 Nach § 7 Abs. 1 SGB IX gelten die Vorschriften des SGB IX für Leistungen zur Teilhabe 

unmittelbar, soweit sich aus den jeweiligen Leistungsgesetzen der zuständigen Rehabilitationsträger 

nichts Abweichendes ergibt. Nach § 7 S. 2 SGB IX gilt, dass sich die Zuständigkeit und die Leistungsvoraus-

setzungen aus den jeweiligen Leistungsgesetzen ergeben. Insbesondere aus diesem letzten Satz könnte 

man ableiten, dass keine Leistungspflicht besteht, wenn keine entsprechenden Vorschriften in den 

besonderen Leistungsgesetzen existieren. Das mag der Grund sein, warum sich die Bundesagentur für 

Arbeit nicht an der Rahmenvereinbarung zum Rehabilitationssport beteiligt hat. Dem ist jedoch entge-

genzuhalten, dass § 7 SGB IX ganz allgemein das SGB IX für alle Rehabilitationsleistungen – vorbehaltlich 

abweichender Regelungen – für verbindlich erklärt. Satz 2 der Vorschrift ist dem gegliederten und 

65	 Vgl. dazu bereits Bieritz-Harder 2001.
66	 Vgl. § 97 ff. SGB III.
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Die wechselseitigen Verweisungen zwischen dem SGB IX und den Leistungsgesetzen mögen in Anbe-

tracht des § 7 Abs. 1 SGB IX umständlich gestaltet und für Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender 

verwirrend sein.70 In Bezug auf § 44 SGB IX schafft diese Regelungstechnik aber immerhin Rechtsklar-

heit hinsichtlich Zuständigkeit, Voraussetzungen und Inhalt der Leistung, wie sie im gegliederten 

System der Rehabilitation nicht selbstverständlich ist.

Ergänzende Leistung

Die Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins werden gem. § 44 SGB IX grundsätzlich nur akzes-

sorisch, das heißt im Zusammenhang mit einer Hauptleistung der medizinischen Rehabilitation oder 

Teilhabe am Arbeitsleben erbracht.71 Ziel und Zweck einer ergänzenden Leistung ist es, die erfolg

reiche Durchführung der Hauptleistung sicherzustellen. Der Zusammenhang zwischen Haupt- und 

Ergänzungsleistung ist also fachlicher Natur. Aus dem fachlichen Zusammenhang wird sich meist 

auch eine zeitliche Verbindung zwischen beiden Leistungen ergeben. Um den Erfolg der Hauptleis-

tung zu sichern, können sowohl begleitende als auch vorsorgende oder nachgehende Leistungen 

erforderlich und geeignet sein.72 

Aus der Akzessorität von Haupt- und Ergänzungsleistung ergibt sich auch die Zuständigkeit des Reha

bilitationsträgers für die Übungen. Zuständig ist derjenige Rehabilitationsträger, der die Haupt

leistung erbracht hat oder zu erbringen hat. In rechtlicher Hinsicht besteht folgender Zusammen-

hang zwischen Haupt- und Ergänzungsleistung:

Die Ergänzungsleistung ist grundsätzlich nur denjenigen zu gewähren, die sowohl die persönlichen 

Voraussetzungen für die Haupt- als auch für die Ergänzungsleistung erfüllen.73 Wurde die Hauptleis-

tung bereits bestandskräftig bewilligt, ist die Rechtmäßigkeit der Bewilligung nicht mehr erneut zu 

prüfen. Beantragt also eine behinderte Frau Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins in Ergän-

zung zu einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme, kann ihr Antrag nicht etwa mit der Begrün-

dung abgelehnt werden, die Hauptleistung (Weiterbildung) sei ihr rechtsgrundlos gewährt worden.74 

Problematischer gestaltet sich der entgegengesetzte Fall, in dem einer behinderten Frau die Haupt-

leistung rechtswidrig versagt wurde und nun der zuständige Kostenträger ihren Antrag auf ergän-

zende Leistungen ablehnt mit Verweis auf die fehlende Hauptleistung. Das BSG will in diesem Fall 

jedenfalls denjenigen, die ihre Rehabilitation selbstständig weiterbetreiben, einen Anspruch auf 

ergänzende Leistungen zugestehen.75 

Anspruchs- oder Ermessensleistung?

Gem. § 38 SGB I besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen, soweit den Leistungsträgern nicht gesetz-

lich ein Ermessensspielraum bezüglich des „ob“ der Leistung eingeräumt wird. Steht die Gewährung 

einer bestimmten Leistung im Ermessen der Leistungsträger, haben die Antragstellerinnen und 

Antragsteller keinen Anspruch auf die Leistung selbst, sondern nur auf pflichtgemäße, das heißt recht- 

und zweckmäßige Ermessensausübung, § 39 Abs. 1 S. 2 SGB I. Im Bereich der Rehabilitation sind die 

Leistungsträger bei Vorliegen eines Rehabilitationsbedarfs zwar meist verpflichtet geeignete Leistun-

gen zu erbringen, die Auswahl zwischen verschiedenen geeigneten Leistungen und die Festlegung 

70	 Vgl. hierzu die Kritik von Kessler in Neumann 2004: Handbuch SGB IX § 12 Rz. 5–7.
71 	 �Als alleinige Leistung können sie allenfalls im Bereich der Unfallversicherung oder in Form des Versehrtensports gewährt werden, 

dazu unten mehr.
72	 �So Mrozynski 2002: SGB IX § 44 Rdnr. 14; Einschränkend Höfler in KassKomm 2006 Band 2 zu § 43 SGB V Rdnr. 3 und Dalichau in Wiegand 2006: 

SGB IX zu § 44 II Rz. 18, die die Leistungspflicht nur während oder im Anschluss an eine Krankenbehandlung bejahen. 
73	 �Vgl. BSG SozR 3-4100 § 59 Nr. 5 (zum Übergangsgeld nach AFG); Schütze in Hauck/Noftz 2001: SGB IX § 44 Rdnr. 8. 
74	 Vgl. BSGE 75,69 ff. = SozR 3-4100 § 59 Nr. 7 (zum Übergangsgeld nach AFG); Schütze in Hauck/Noftz 2006: SGB IX § 44 Rdnr. 8.
75	 Vgl. BSGE 54, 54; krit. Schellhorn/Stähler in Lachwitz u. a. 2006: HK-SGB IX § 44 Rdnr. 1.
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der Dauer, des Umfangs, Beginns und der Ausführung ist aber in ihr Ermessen gestellt (vgl. nur §§ 40 

SGB V, 13 SGB VI; § 26 Abs. 5 S. 1 SGB VII). Das bedeutet, dass rehabilitationsbedürftige Menschen in der 

Regel keinen Anspruch auf eine ganz bestimmte Maßnahme, einen bestimmten Leistungsumfang 

oder -zeitpunkt haben. Einzelne Autoren vertreten die Auffassung, dass sich der Rechtscharakter der 

ergänzenden Leistung grundsätzlich nach dem der Hauptleistung richtet, das heißt eine Übung zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins dann im Ermessen des Rehabilitationsträgers steht, wenn es sich 

auch in der Hauptleistung um eine Ermessensleistung handelt.76 Gegen diese Auffassung spricht aber 

der klare Wortlaut des Gesetzes. Der Gesetzgeber hat die ergänzenden Leistungen je nach Art der Leis-

tung bewusst sprachlich als Anspruchs- oder Ermessensleistung ausgestaltet. In § 43 Abs. 1 S. 1 SGB V 

zum Beispiel unterscheidet er nach neuem Recht gezielt zwischen Anspruchsleistungen („Leistungen, 

die nach § 44 Abs. 1 Ziff. 2 bis 6 zu gewähren sind“) und Ermessensleistungen („Die Krankenkasse kann 

[...] wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für chronisch Kranke erbringen...“).77 

§ 43 Abs. 1 S. 1 SGB V verweist auf § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX als eigenständige Rechtsgrundlage für die 

Übungen,78 dort ist dem Rehabilitationsleistungsträger ebenfalls kein Ermessen eingeräumt. Nach 

wohl überwiegender Auffassung erstreckt sich ein Ermessen der Behörde bei der Gewährung von 

Rehabilitationsleistungen als Hauptleistung mithin nicht auf die ergänzenden Leistungen.79 

Leistungsberechtigte

Der Gesetzgeber hat die Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins in § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX nur 

für Mädchen und Frauen mit Behinderung oder drohender Behinderung vorgesehen. Wie oben dar-

gelegt, sollen die Übungen der mehrdimensionalen Benachteiligung und den Bedürfnissen dieser 

Zielgruppe Rechnung tragen. Eine Altersbegrenzung ist nicht vorgesehen. Die Definitionen einer 

Behinderung und einer drohenden Behinderung ergeben sich aus § 2 Abs. 1 SGB IX. Danach sind Men-

schen behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit 

hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behin

derung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. Diese Definitionen sind an das bio-psy-

cho-soziale Behinderungsmodell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-

rung und Gesundheit (ICF) angelehnt. Eine Behinderung i. S. d. § 2 SGB IX entsteht demnach aus dem 

Zusammenwirken individueller und umweltbezogener Faktoren. 

Die Behinderungsdefinition des SGB IX weicht deutlich vom traditionellen medizinisch geprägten 

Behinderungsverständnis ab. So kann aus dem Vorliegen einer ICD-10-Diagnose80 noch nicht auf eine 

Behinderung geschlossen werden. Gem. § 2 SGB IX ist eine Frau also nicht schon deshalb behindert, 

weil sie ein überzähliges Chromosom Nr. 21 (Down-Syndrom) hat und daher spezifische körperliche 

Strukturen, wie zum Beispiel eine kleine Körpergröße, eine charakteristische Kopf- und Augenform 

oder einen Herzfehler, aufweist. Als behindert gilt sie vielmehr erst dann, wenn sie hierdurch in ihren 

Aktivitäten (zum Beispiel im Bereich der Alltagsorganisation oder der Mobilität) und ihrer Möglich-

keit zur gesellschaftlichen Partizipation eingeschränkt ist. Die Einschränkungen ihrer Aktivitäten und 

Partizipationsmöglichkeiten wie auch ihre somatischen und psychischen Strukturen beruhen in der 

Regel auf der Wechselwirkung von individuellen und umweltbedingten Faktoren. Typische Beispiele 

76	 So Höfler in KassKomm 2006 Band 2 zu § 43 SGB V Rdnr. 3; im Ergebnis zustimmend Fuchs 2005: § 20 S. 299 (ohne nähere Begründung). 
77	 �Hervorhebungen durch Verfasserin; vor der einheitlichen Regelung des Rehabilitationssports in § 44 SGB IX war dieser in § 43 SGB V noch als 

Ermessensleistung‚ „Kann-Leistung“ vorgesehen.
78	 Vgl. Dalichau in Wiegand 2006: Vorbem. zu § 44 Rdnr. 2.
79	 �So auch SG für das Saarland Urt. v. 25. 9. 2002 – Az. S 1 KR 179/01, SG Frankfurt Urt. v. 22. 1. 2003 – Az. S 20 KR 757/02 = RdLH 2003, 70–71 (Ent

scheidungsgründe); LSG NRW v. 2. 12. 2003 – Az. L 16 B 14/03 KR NZB; SG Konstanz Urt. v. 29. 6. 2006 – Az. S 8 KR 164/05; von der Heide in Kossens 
u. a. 2006: SGB IX § 44 Rnr. 1; Schütze in Hauck/Noftz 2001: § 44 Rdnr. 16; Schütze in Hauck/Noftz 2001: SGB IX § 44 Rdnr. 8; ebenso zum Anspruch 
auf akzessorisches Übergangsgeld schon BSG Urt. v. 31. 5. 1989 – 4 RA 50/88 in SozR 2200 § 1236 Nr. 50. 

80	 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 2000.
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umweltbedingter Faktoren, die zu Behinderungen führen, sind Mobilitäts- und Kommunikations

barrieren, Fremdbestimmung im Alltag, institutionelle Einschränkungen der Schul- und Berufswahl, 

ein erhöhtes Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiko, gesellschaftliche Vorurteile und Stigmatisierungen. 

Abbildung 3: Das bio-psycho-soziale Modell der Komponenten der Gesundheit nach DIMDI

Als Behinderung gilt nach § 2 SGB IX also die Teilhabebeeinträchtigung, die im Zusammenwirken indi-

vidueller und umweltbedingter Faktoren entsteht. Abweichend von der ICF verlangt § 2 Abs. 1 SGB IX 

für das Vorliegen einer Behinderung allerdings, dass die festgestellten individuellen Einschränkungen 

nicht nur vorübergehend von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen. Natürlich 

bereitet die Feststellung, was ein für das Lebensalter typischer Zustand ist, bereits erhebliche Pro-

bleme. Schließlich wird die individuelle Gesundheit und Lebenserwartung eines Menschen nicht allei-

ne durch sein Lebensalter, sondern ebenso durch andere Umstände, zum Beispiel sein Geschlecht und 

seine soziale Herkunft bestimmt.81 

Rehabilitationsbedürftigkeit in Bezug auf die Übungen 

Rehabilitationsleistungen werden gewährt, wenn

I	 eine Rehabilitationsbedürftigkeit,

I	 eine Rehabilitationsfähigkeit,

I	� eine positive Rehabilitationsdiagnose auf der Grundlage realistischer, für die/den behinderten Men-

schen alltagsrelevanter Rehabilitationsziele vorliegen. 

Nach Ziff. 3.4 der gemeinsamen Empfehlung „Begutachtung“82 ist eine Rehabilitationsbedürftigkeit im 

trägerübergreifenden Sinn gegeben, wenn eine gesundheitlich bedingte, drohende oder bereits mani-

feste Beeinträchtigung der Teilhabe einen mehrdimensionalen und interdisziplinären Ansatz erforder-

lich macht. Diesem rehabilitativen Ansatz liegt das ICF-geprägte Verständnis von Behinderung als 

Wechselwirkung individueller und sozialer Faktoren zugrunde: Gem. Ziff. 3.3 der gemeinsamen Empfeh

lung umfasst ein ganzheitlicher und interdisziplinärer Ansatz „…über das Erkennen, Behandeln und 

Heilen einer Krankheit hinaus die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Gesundheitsproblemen 

einer Person [...] und ihren Kontextfaktoren. Dies erfordert insbesondere die umfassende Berücksichti-

gung der Kontextfaktoren in Bezug auf Person und Umwelt als Voraussetzung für den angestrebten 

Rehabilitationserfolg.“ Demnach sind auch psychische Belastungen ohne Krankheitswert und krank-

heitsfördernde Lebensbedingungen wie Arbeitslosigkeit, Mobbing oder häusliche Gewalt im Rahmen 

der Anamnese und bei der Rehabilitationsplanung zu berücksichtigen. Ein solches Verständnis von 

81	  �Zum rehabilitationsrechtlichen Behinderungsbegriff eingehender Lachwitz/Welti in Lachwitz u. a. 2006: HK-SGB IX Rz. 89 ff.; Neumann in: 
ders. Handbuch SGB IX § 5 m.w.N.; Zinsmeister, 2004.

82	 �Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX für die Durchführung von Begutachtungen möglichst nach einheitli-
chen Grundsätzen vom 22.3.2004 in: BAR 2006b.

Gesundheitsstörung oder Krankheit 

Teilhabe 
(Partizipation)

Körperfunktionen  
und -strukturen Aktivitäten

Personenbezogene FaktorenUmweltfaktoren
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Rehabilitation erfordert eine interdisziplinäre Diagnostik, Planung, Durchführung und Evaluation 

durch Verzahnung medizinischer, therapeutischer und pädagogischer Methoden.83 Die Übungen zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins basieren auf einem entsprechenden mehrdimensionalen und interdis-

ziplinären Verständnis von Rehabilitation. Sie setzen eben an jenen wechselseitigen Beziehungen zwi-

schen Gesundheitsbeeinträchtigungen und Teilhabebeeinträchtigung an. Bei der Prüfung des Bedarfs 

an den Übungen ist zu beachten, dass sie in der Regel als ergänzende Leistungen erbracht werden. Der 

Rehabilitationsbedarf ist daher zweistufig zu prüfen: Erstens ist festzustellen, ob ein Bedarf an der 

Hauptleistung besteht (zum Beispiel einer Kur, einer Ergotherapie oder Umschulungsmaßnahme). 

Dabei sind die trägerspezifischen Aufgabenstellungen zu beachten. Zweitens wird im Falle einer medi-

zinischen und beruflichen Rehabilitationsleistung auf nächster Stufe der Bedarf an einer ergänzenden 

Leistung geprüft. Dieser besteht, wenn die ergänzende Leistung geeignet (und je nach Leistungszweig 

auch erforderlich) ist, die erfolgreiche und nachhaltige Durchführung der Hauptleistung zu sichern. 

Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins werden vor allem ergänzend zu Rehabilitationsmaß-

nahmen in Betracht zu ziehen sein, deren nachhaltiger Erfolg an ein bestimmtes Bewusstsein oder Ver-

haltensrepertoire der Rehabilitandin geknüpft ist. So hängt beispielsweise die erfolgreiche medizi-

nische Rehabilitation einer brustkrebserkrankten Frau nach Masektomie auch von ihrer Fähigkeit ab, 

sich im beruflichen und privaten Alltag wieder als vollwertig und einsatzfähig zu erfahren. Die erfolg-

reiche berufliche Wiedereingliederung einer Umschülerin setzt voraus, dass sie sich die Arbeit in einem 

neuen Arbeitsfeld zutraut und in der Lage ist, in der Bewerbungssituation selbstsicher aufzutreten. Reha

bilitationsmaßnahmen können durch das latente Risiko oder die konkrete Erfahrung von Grenzverlet-

zungen, Mobbing und Gewalt überschattet und gefährdet werden. Waren oder sind die Teilnehme

rinnen von Rehabilitationsmaßnahmen von sexuellen Belästigungen oder Angriffen bedroht oder 

betroffen, so haben sie nach richtiger Auffassung des Sozialgerichts Konstanz Anspruch auf ergänzende 

Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins.84 Das Gericht sieht es als ein rehabilitatives Ziel der 

Übungen an, Mädchen und Frauen zu befähigen, sich selbst vor Gefahren und Straftaten zu schützen.

Rehabilitationsfähigkeit

Ziff. 4.4 der gemeinsamen Empfehlungen „Begutachtung“ zufolge bezeichnet der Begriff der Rehabi-

litationsfähigkeit die somatische und psychische Belastbarkeit und Motivation beziehungsweise Moti-

vierbarkeit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen für die Inanspruchnahme 

einer geeigneten Leistung zur Teilhabe. Im Falle der Übungen muss die Rehabilitationsfähigkeit in 

Bezug auf die Hauptleistung und die ergänzenden Leistungen getrennt festgestellt werden. 

Positive Rehabilitationsprognose

Die Rehabilitationsprognose ist eine sozialmedizinisch begründete Wahrscheinlichkeitsaussage für den 

Erfolg der Leistung zur Teilhabe. Als Teilhabeerfolg zählt – anders als beim Heilungserfolg – nicht nur die 

Besserung der somatischen Strukturen und Funktionen eines Menschen oder die Heilung oder Milde-

rung einer psychischen Erkrankung. Ein Teilhabeerfolg kann auch in der Entwicklung und Stärkung sei-

ner individuellen Ressourcen und seines Rehabilitationspotenzials, das heißt in ausschließlich psychoso-

zialen Faktoren liegen (vgl. Ziff. 3.4 der gemeinsamen Empfehlungen „Begutachtung“). 

Die Prognose soll Angaben enthalten, innerhalb welchen Zeitraums und mittels welcher Leistung das 

festgelegte Rehabilitationsziel erreicht werden kann.

83	 Vgl. Gerke in Kossens u. a. 2006: SGB IX § 26 Rdnr. 4.
84	 SG Konstanz Urt. v. 29.6.2006 – Az. S 8 KR 1641/05; ebenso Degener 2005b; Jahn SGB IX § 44 Rdnr. 13.
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Ärztliche Verordnung

Die Übungen sind gemäß § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX ärztlich zu verordnen. Dies gilt auch für den Bereich 

der Teilhabe am Arbeitsleben. Allerdings handelt es sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der 

gesetzlichen Krankenkassen nicht um eine krankenversicherungsrechtliche Verordnung im Sinne 

des § 73 Abs. 2 S. 1 Ziff. 5 SGB V. Die Verordnung dient der ärztlichen Prüfung der Rehabilitationsbe-

dürftigkeit, -fähigkeit und der Rehabilitationsprognose entsprechend den gemeinsamen Empfeh-

lungen „Begutachtung“. Danach hat die Verordnung auf der Grundlage eines ganzheitlichen und 

interdisziplinären Rehabilitationsansatzes zu erfolgen. Dazu haben die Ärzte gegebenenfalls die am 

Rehabilitationsprozess beteiligten anderen Fachdisziplinen einzubeziehen. Ziff. 15 der Rahmenver-

einbarung Rehasport nennt Inhalte, die die Verordnung von Rehabilitationssport nach Auffassung 

der Vereinbarungspartner zu enthalten hat. Sofern Ziff. 15.2 zur Diagnosestellung nach ICD-10 auffor-

dert, ist kritisch anzumerken, dass eine solche Diagnose nach dem dargestellten übergreifenden und 

interdisziplinären Rehabilitationsansatz keine ausreichende Begründung für die Rehabilitationsbe-

dürftigkeit darstellt. Diese ist vielmehr nicht nur von Körperstrukturen und -funktionen, sondern 

ebenso vom Charakter und Maß der vorhandenen Teilhabeeinschränkung abhängig. In Ziff. 15.6 

haben die Vereinbarungsparteien versucht, die Anspruchsvoraussetzungen für die Übungen weiter 

einzugrenzen, als das Gesetz dies vorsieht. In der Rahmenvereinbarung heißt es, die Verordnung von 

Rehabilitationssport ausschließlich wegen mangelnden Selbstbewusstseins behinderter oder von 

Behinderung bedrohter Mädchen und Frauen sei nicht indiziert. Das ist in dieser Absolutheit nicht 

richtig. Mangelndes Selbstbewusstsein alleine begründet zwar keinen Bedarf an einer Teilhabeleis-

tung als Hauptleistung, da es in diesem Falle am Bezug zur Behinderung fehlen würde. Mangelndes 

Selbstbewusstsein kann aber sehr wohl den Bedarf an einer ergänzenden Leistung begründen. Denn 

diese muss für sich genommen nicht geeignet sein, die Hauptziele der Rehabilitation und Teilhabe zu 

erreichen. Sie dient lediglich dazu, den Erfolg der Hauptleistung zu sichern. Droht das schwache 

Selbstbewusstsein einer Rehabilitandin den Erfolg der Hauptleistung (zum Beispiel einer Therapie 

oder Umschulung) zu mindern oder zu vereiteln, so begründet eine entsprechende Indikation durch-

weg einen Anspruch auf die Übungen nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX. Die Rehabilitationsleistungs- und 

Rehabilitationssportträger können sich insoweit nicht auf ihre Rahmenvereinbarung berufen, denn 

gesetzlich gewährleistete Sozialleistungsansprüche lassen sich rechtlich nicht durch eine solche Rah-

menvereinbarung einschränken.

Gem. § 6 der Rahmenvereinbarung Rehasport soll die Verordnung mit einem Verordnungsvordruck 

verschrieben werden. 

Rechtsfolge: Gewährung von Zuschüssen

Die Rahmenvereinbarung Rehasport sieht eine Bezuschussung des Rehabilitationssports durch pro 

Übungseinheit und Teilnehmerin/Teilnehmer festgesetzte Pauschalen vor. Eine solche Pauschalie-

rung ist nur zulässig, sofern sie kostendeckend kalkuliert ist. Die Gewährung von bloßen Zuschüssen 

wäre nicht zulässig, denn Zuschüsse sind Geldleistungen. Nach dem seit 1. 7. 2001 geltenden Recht ist 

Rehasport aber als Dienstleistung zu erbringen.85 Sach- und Dienstleistungen sind von den Rehabilita-

tionsträgern grundsätzlich in natura (Naturalleistung), das heißt auf eigene Kosten zu erbringen, § 11 

SGB I. Dem Gesetzgeber steht es zwar frei, die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger an 

den Kosten der Naturalleistungen durch Kostenbeiträge zu beteiligen. Da im SGB aber keine entspre-

85	 �Höfler in KassKomm § 43 SGB V Rz. 5b. Die Einordnung als Naturalleistung bejaht auch Dalichau in Wiegand SGB IX § 44 Rdnr. 19, der sie als 
Sachleistung charakterisiert. Streng genommen handelt es sich freilich um eine Dienstleistung. Traditionell werden im Recht der Sozialver-
sicherung und der Kriegsopferversorgung sowohl die in § 11 SGB I aufgeführten Sach- und Dienstleistungen als Sachleistungen bezeichnet, 
mithin diejenigen Leistungen, die als Naturalleistungen zu erbringen sind (BSGE 55, 188/193).
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chende Beteiligung der Leistungsempfänger vorgesehen ist, sind die Kosten der Übungen in vollem 

Umfang von den Rehabilitationsleistungsträgern zu tragen.86 

3.9  �Rahmenbedingungen, die von den Leistungserbringern  
erfüllt sein müssen

Anbieter

Der Gesetzgeber hat es den Rehabilitationsleistungsträgern freigestellt, selbst zu entscheiden, durch 

wen sie den Rehabilitationssport einschließlich der Übungen erbringen. In der Rahmenvereinbarung 

Rehasport vom 1. 10. 2003 in der Fassung vom 1. Januar 2007 haben die vertragsschließenden Leistungs

träger die Durchführung der Angebote auf Rehabilitationssportgruppen übertragen, die über eine 

entsprechende Anerkennung durch die Trägerverbände des Rehabilitationssports (DBS mit seinen 

Landesverbänden, DSB, DGPR und ihre Mitgliedsverbände) verfügen. Bisher halten allerdings die 

wenigsten dieser anerkannten Rehabilitationssportgruppen spezifische Angebote zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins von Mädchen und Frauen mit (drohender) Behinderung vor.87 Übungen mit ent-

sprechender Zielsetzung wurden für die Zielgruppe behinderter Frauen außerhalb der Sportverbän-

de von freien Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerinnen entwickelt und werden vor 

allem von diesen Trainerinnen angeboten und durchgeführt. Diese verfügen aber nur im Ausnah-

mefall über eine Übungsleiterlizenz für den Rehabilitationssport. 

Gem. § 19 Abs. 1 SGB IX ist es Aufgabe der Rehabilitationsträger, darauf hinzuwirken, dass die fachlich 

und regional erforderlichen Angebote in ausreichender Zahl und Qualität zur Verfügung stehen. Da es 

sich bei den Übungen um Anspruchsleistungen handelt, hat der zuständige Leistungsträger zur Erfül-

lung des Anspruchs bei Bedarf auf jedes Kursangebot zurückzugreifen, das in näherer Umgebung zur 

Verfügung steht und den gesetzlichen Maßgaben entspricht. Die Teilnahme einer behinderten Antrag-

stellerin an einer fachlich angeleiteten Gruppenübung zur Stärkung des Selbstbewusstseins kann nicht 

mit dem Argument versagt werden, die anerkannten örtlichen Rehabilitationssportgruppen böten 

keine entsprechenden Übungen an. Vielmehr ist der Rehabilitationsträger in diesem Fall verpflichtet, 

die Leistung durch andere, das heißt verbandlich nicht anerkannte, aber fachlich qualifizierte Anbieter 

zu erbringen.88 Das Gesetz knüpft die erforderliche fachliche Qualifikation der Übungsleitung auch 

nicht an eine formale Anerkennung in Form der Übungsleiterlizenz. Die fachliche Eignung zur 

Übungsleiterin kann daher auch in anderer Form als durch die Lizenz nachgewiesen werden. Natürlich 

ist eine solche fachliche Einzelüberprüfung für den Rehabilitationsleistungsträger vergleichsweise 

schwierig und aufwendig. Darum ist er daran interessiert und auch befugt, zunächst auf vorhandene 

lizenzierte Anbieter zurückzugreifen. 

In anderen Worten: Steht vor Ort eine ausreichende Anzahl fachlich qualifizierter Anbieter für die 

Übungen zur Verfügung, sind die Rehabilitationsleistungsträger berechtigt, die Antragsteller vorran-

gig auf verbandlich anerkannte Anbieter i. S. d. Rahmenvereinbarung zu verweisen. Fehlt es aber an 

Angeboten verbandlich anerkannter Anbieter, haben die Antragstellerinnen Anspruch auf die Teil-

nahme an den Übungen anderer Anbieter, sofern diese über eine ausreichende fachliche Qualifikati-

on verfügen. Diese ist dann im Einzelfall zu prüfen. 

86	 So auch Römer in Hauck 2001: SGB VII zu § 39 Rdnr. 31; Höfler in KassKomm 2006 § 43 SGB V Rz. 5b. 
87	 Vgl. die Ergebnisse der Umfragen Kap. 4.3.4.2.2.
88	 So auch zutreffend SG Konstanz Urt. v. 29. 6. 2006 – Az. S 8 KR 1641/05.
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Ärztliche Betreuung

Ob ein Arzt ständig zugegen sein muss, hängt maßgeblich von der Zielsetzung der Gruppe und dem 

Maß der Belastung ab. Bejaht wird eine Präsenzpflicht von der Literatur lediglich bei Gruppen von 

herzkranken Menschen, im Übrigen kann es ausreichen, die Ärztin oder den Arzt an der Konzeption 

der Übungen zu beteiligen und sicherzustellen, dass sie oder er bei Bedarf während der Durchfüh-

rung der Übung kurzfristig hinzugezogen werden kann.90 Übungen zur Stärkung des Selbstbewusst-

seins zielen neben einer Verbesserung der körperlichen Funktion und Bewegungsfreude vor allem 

auf die Förderung der kognitiv/emotionalen Entwicklung der Teilnehmerinnen. Sie haben vergleichs-

weise hohe Anteile an Übungsmodulen, in denen nicht die Bewegung, sondern die Kommunikation 

im Vordergrund steht. Der vergleichsweise starke Fokus auf psychosoziale Faktoren führt dazu, dass 

die somatischen Belastungen des Kurses im Vergleich zu anderen Rehabilitationssportformen als 

gering einzuschätzen sind. Im Falle der Auseinandersetzung mit Themen wie Grenzverletzungen und 

Gewalt besteht im Rahmen der Übungen aber die Möglichkeit, dass bei Teilnehmerinnen, die bereits 

Gewalt erfahren haben, Erinnerungen und Ängste reaktiviert werden, die nicht innerhalb der Gruppe 

bearbeitet werden können. Ebenso kann die Durchführung der Kurse zur Aufdeckung fortlaufender 

Sexualstraftaten führen, wenn eine Teilnehmerin zum Beispiel den geschützten Rahmen nützt, um 

von wiederkehrend stattfindendem sexuellen Missbrauch zu berichten. Um die Mädchen und Frauen 

in diesem Fall an kompetente Fachleute weiterverweisen zu können, sollten vor der Durchführung 

von Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins alle geeigneten regionalen Unterstützungsange-

bote (Psychotherapeutinnen, Beratungsstellen, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei Poli-

zei, Jugendamt oder Heimaufsicht usw.) ermittelt werden.

3.10  Verwaltungsverfahren

Antragstellung und Zuständigkeitsregelung (§ 14 SGB IX)

Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins werden grundsätzlich nur auf Antrag hin gefördert  

(§ 19 Abs. 1 S. 1 SGB IV). Alleine die gesetzliche Unfallversicherung hat die Leistung bei Vorliegen der 

Leistungsvoraussetzungen von Amts wegen zu erbringen (§ 19 Abs. 1 S. 2 SGB IV). Die Rehabilitations-

leistungsträger haben über die Übungen Auskunft zu erteilen (§ 15 SGB I), bei Bedarf individuell zur 

Inanspruchnahme zu beraten (§ 14 f. SGB I) und die Leistungsberechtigten darin zu unterstützen, ihre 

Leistungsanträge zügig und vollständig zu stellen (§ 16 Abs. 3 SGB I). Diese Aufgaben werden rehabili-

tationsträgerübergreifend auch von den gemeinsamen örtlichen Servicestellen wahrgenommen  

(§ 22 SGB IX). Der Antrag soll grundsätzlich beim zuständigen Leistungsträger gestellt werden. Da sich 

die Aufgabenbereiche verschiedener Rehabilitationsleistungsträger häufig überschneiden, kann die 

Klärung, welcher dieser Träger zuständig ist, Schwierigkeiten bereiten. Um zu vermeiden, dass 

Zuständigkeitsstreitereien auf dem Rücken der Leistungsberechtigten ausgetragen werden, ver-

pflichtet der Gesetzgeber die Rehabilitationsträger seit 2001 zur unverzüglichen Klärung ihrer Zustän-

digkeit und schnellen Entscheidung über den Antrag. Erklärt sich der Rehabilitationsträger, an den 

der Antrag gerichtet wurde (erstangegangener Träger) für unzuständig, hat er gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 

und 3 SGB IX den Antrag unverzüglich an den seiner Meinung nach zuständigen Träger weiterzulei-

ten. § 2 der gemeinsamen Empfehlung zur Zuständigkeitserklärung verpflichtet ihn, die Weiterlei-

tung schriftlich zu begründen.91 Unverzüglich heißt, dass die Weiterleitung ohne schuldhaftes Verzö-

gern zu erfolgen hat. Dies wird regelmäßig bereits der nachfolgende Arbeitstag sein, die gemeinsame 

90	 Dalichau in Wiegand 2006: § 44 Rdnr. 31; Schellhorn/Stähler in Lachwitz u. a. 2006: HK-SGB IX § 44 Rdnr. 10.
91	  �Gemeinsame Empfehlung über die Ausgestaltung des in § 14 SGB IX geregelten Verfahrens (Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitser-

klärung) i.d.F. vom 8.11.2005, abgedruckt in BAR 2006b.
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Empfehlung zur Zuständigkeitserklärung sieht eine Frist von längstens zwei Wochen vor. Der Träger, 

an den der Antrag weitergeleitet wurde, ist an die Entscheidung des erstangegangenen Trägers 

gebunden und hat seinerseits das Verfahren fortzubetreiben. 

Besonders langwierig gestaltet sich in der Regel die Feststellung, ob es sich bei einer (drohenden) Behin-

derung möglicherweise um die Folge eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit, eines Wehrdienstein-

satzes oder einer Gewalttat handelt und mithin die Unfallversicherung oder das Versorgungsamt 

zuständig sind. Zur Überbrückung sind in solchen Fällen die erstangegangenen Träger verpflichtet, den 

Antrag unverzüglich an denjenigen nachrangig zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten, der die 

Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache der Behinderung erbringen würde (zum Beispiel die Kranken-

kasse). 

Der Rechtscharakter der Weiterleitung zuständigkeitshalber ist umstritten. Man wird sie als eigenen 

Verwaltungsakt i. S. d. § 31 SGB X qualifizieren müssen, denn sie impliziert die Ablehnung des Antrags 

durch den erstangegangenen Träger und stellt mithin eine hoheitliche Regelung auf öffentlich-recht-

lichem Gebiet dar, die gegenüber dem Leistungsberechtigten unmittelbare Außenwirkung entfal-

tet.92 Den Antragstellerinnen und Antragstellern stehen daher gegen die Verweisung grundsätzlich 

die Rechtsbehelfe des Widerspruchs und der Klage offen (§ 62 SGB X). Führt die Verweisung an einen 

anderen Rehabilitationsträger nicht zur Minderung des bestehenden materiell-rechtlichen Leistungs-

anspruchs, wird der Adressat beziehungsweise die Adressatin allerdings nicht durch die Verweisung 

beschwert, dem Rechtsbehelf würde es folglich an der Widerspruchs- und Klagebefugnis fehlen (§ 54 

Abs. 1 SGG). Die Verweisung zuständigkeitshalber hat nicht notwendigerweise Einfluss auf Inhalt und 

Umfang des Leistungsanspruchs. Denn der zweitangegangene Träger ist verpflichtet, das Leistungs-

recht anzuwenden, aus dem sich die Leistungsberechtigung ergibt, selbst wenn es nicht das unmittel-

bar für ihn geltende Leistungsrecht ist.93

Leitet der erstangegangene Träger den Antrag nicht zuständigkeitshalber weiter, so gilt er als zustän-

dig94 und hat über den Antrag unverzüglich, spätestens drei Wochen nach Eingang zu entscheiden 

(§ 14 Abs. 2 SGB IX). Sofern dies zur Feststellung der Leistungspflicht beziehungsweise des Inhalts und 

Umfangs der Leistung erforderlich ist, holt der Rehabilitationsträger ein Sachverständigengutachten 

ein. Bei der Auswahl der Sachverständigen ist einer Antragstellerin die Möglichkeit zu geben, von 

ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch zu machen (§ 9 SGB IX). Hierzu bieten die Rehabilitations-

träger der Antragstellerin drei Sachverständige zur Auswahl an. Auf Antrag der Antragstellerin kann 

aber auch ein anderer fachlich geeigneter Sachverständiger herangezogen werden.95

Hat der Rehabilitationsträger die Fristen nach § 14 SGB IX missachtet, kann die Antragstellerin den-

noch erst nach Ablauf von sechs Monaten eine Verpflichtungsklage (Untätigkeitsklage) erheben. Es 

kann dringliche Bedarfe geben, in denen es einer Antragstellerin oder einem Antragsteller nicht 

zuzumuten ist, so lange eine Entscheidung abzuwarten, weil ihr beziehungsweise ihm hierdurch 

wesentliche Nachteile drohen. Das betrifft vor allem dringende medizinische Behandlungen, unter-

haltssichernde Geldleistungen oder Leistungen zur Pflege. Zur Abwendung der dringenden Gefahr 

kann der Rehabilitationsträger in diesem Falle im Wege einer einstweiligen Anordnung nach § 86b 

Abs. 2 SGG zur vorläufigen Leistung (§ 43 SGB I) verpflichtet werden. Im Falle der Übungen wird ein 

92	 So auch Mrozynski 2002: SGB IX § 14 Rdnr. 31 und Welti in Lachwitz u. a. 2006: HK-SGB IX § 14 Rdnr. 31; a. A. Oberscheven, DRV 2005, 140 (148). 
93	  Zu den Ausnahmen Welti in Lachwitz u. a. 2002: HK-SGB IX § 14 Rdnr. 31.
94	  BayVGH, br 2004:87.
95	  BT-Drs. 14/5074, 103; Welti in Lachwitz u. a. 2002: HK-SGB IX § 14 Rdnr. 43.

Kapitel III.



Seite   49Kapitel III.

solch dringender und unaufschiebbarer Bedarf in aller Regel nicht vorliegen. Für Mädchen und Frau-

en, die die Übungen beantragt haben, erlangt daher eher die Möglichkeit der Kostenerstattung selbst-

beschaffter Leistungen nach § 15 SGB IX Bedeutung. 

Kostenerstattung selbstbeschaffter Leistungen (§ 15 SGB IX)

Entscheidet der angegangene Rehabilitationsträger über den Antrag auf Übungen zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins nicht innerhalb der Frist nach § 14 Abs. 2 SGB IX, muss er dies der Antragstellerin 

entsprechend mitteilen (§ 15 Abs. 1 SGB IX).96 Erfolgt die Mitteilung nicht oder ohne zureichenden 

Grund, kann die Antragstellerin dem Rehabilitationsträger eine angemessene Frist setzen und dabei 

erklären, dass sie nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst beschafft. Welche Frist ange-

messen ist, ist im Einzelfall zu beurteilen. Ist kein Gutachten einzuholen, wird von der Literatur regel-

mäßig eine Frist von längstens zwei Wochen als ausreichend erachtet.97

Nimmt die Antragstellerin nach einer solchen Ankündigung auf eigene Kosten an den Übungen zur 

Stärkung des Selbstbewusstseins teil („Selbstbeschaffung“), ist der Rehabilitationsträger verpflichtet, 

ihr die entstehenden Kosten nachträglich zu erstatten, sofern ihr Antrag begründet und der Rehabili-

tationsträger tatsächlich zur Leistung verpflichtet war. Die Kosten werden nur in dem Umfang erstat-

tet, der dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht. Stellt sich mit der späteren 

Entscheidung über den Antrag heraus, dass der Rehabilitationsträger die Leistungen nicht zu erbrin-

gen hatte, muss die Antragstellerin hingegen die Kosten der selbstbeschafften Leistung selbst tragen. 

Das gleiche gilt, wenn der Rehabilitationsträger zwar zu leisten hatte, aber nicht in dem von der 

Antragstellerin selbstbeschafften Umfang oder zu den von ihr verauslagten Kosten. Bei kosteninten-

siven Rehabilitationsleistungen, wie zum Beispiel Umschulungsmaßnahmen, Kfz- und Wohnungshil-

fen, bei Ermessensleistungen, und in einer unklaren Rechtslage kann eine Selbstbeschaffung nach  

§ 15 SGB IX also mit einem erheblichen Kostenrisiko behaftet sein. Die Teilnahmekosten an den 

Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins bewegen sich freilich in einem vergleichsweise über-

schaubaren Rahmen. Gleichwohl bleiben es Beträge, die behinderte WfbM-Mitarbeiterinnen und 

viele andere behinderte Frauen nicht beliebig von ihrem Einkommen finanzieren könnten.

Gemeinsame Servicestellen (§ 22 SGB IX) 

Um Menschen mit (drohenden) Behinderungen den Zugang zu den Rehabilitationsleistungen im 

gegliederten System zu erleichtern, haben die Rehabilitationsträger bundesweit gemeinsame ört-

liche Servicestellen eingerichtet, in denen behinderte Menschen trägerübergreifend über alle in 

Betracht kommenden Leistungen und die zu beachtenden Verfahrensmaßgaben beraten und bei der 

Geltendmachung ihrer Rechte unterstützt werden sollen. Aufgabe der Servicestellen ist es unter ande-

rem, bei der Klärung der Leistungsansprüche und Zuständigkeiten und der Vorbereitung der Anträge 

zu helfen, die Antragsteller bis zur Entscheidung über den Antrag unterstützend zu begleiten und 

zwischen den Beteiligten bei Bedarf zu koordinieren und zu vermitteln. Gem. § 22 Abs. 2 SGB IX sind 

bei der Beratung behinderter oder von Behinderung bedrohter Mädchen und Frauen – sofern die 

Mädchen und Frauen hiermit einverstanden sind – Selbsthilfeorganisationen und Verbände behin-

derter Menschen einschließlich der Interessenvertretungen behinderter Frauen einzubeziehen. Eine 

Erstattung der Aufwendungen, die diesen Organisationen hierdurch entstehen, ist allerdings gesetz-

lich nicht vorgesehen. 

96	 �Die Antragstellerinnen und andere Adressaten werden in § 15 SGB IX irreführend als Leistungsberechtigte bezeichnet, ihre Leistungsberechti-
gung steht in dem geregelten Stadium des Verfahrens aber unter Umständen noch gar nicht fest.

97	 Mrozynski 2002: SGB IX § 15 Rdnr. 13; Götze in Hauck/Noftz 2001: SGB IX § 15 Rdnr. 10; Welti in Lachwitz u. a. 2002: HK-SGB IX § 15 Rdnr. 8.
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Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX ein Anspruch auf die Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins („... Leistungen, 

die nach § 44 Abs. 1 Ziff. 2 bis 6 zu erbringen sind ...“). Das bedeutet, dass diese auf Antrag hin mit der 

Bewilligung der Hauptleistung und bei Vorliegen der besonderen Voraussetzungen zwingend zu 

gewähren sind. Bei der Gewährung der Übungen sind die für alle Krankenversicherungsleistungen 

geltenden Grundsätze des § 12 SGB V zu beachten. Weibliche Krankenversicherte haben demnach 

Anspruch auf Übungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins, wenn

I	� sie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 40 SGB V (=Hauptleistung) erhalten, erhalten 

werden oder erhalten haben und 

I	� sie die Leistungsvoraussetzungen nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX erfüllen,

I	� die Übungen gem. § 12 Abs. 1 SGB V ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und notwendig sind, um 

den Erfolg der Hauptleistung zu fördern oder zu sichern, 

I	� sie einen Antrag auf Teilnahme gestellt haben (§ 19 S. 1 SGB IV),

I	� kein anderer Rehabilitationsträger vorrangig leistungspflichtig ist (§ 11 Abs. 4 SGB V). 

Die Beurteilung, wann die Teilnahme eines Mädchens/einer Frau an einer Übung medizinisch not-

wendig ist, erfolgt auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlung „Begutachtung“ und § 7 der 

Rehabilitations-Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses.103 Hierzu wird die medizinische 

Rehabilitationsbedürftigkeit und -fähigkeit festgestellt und eine positive Rehabilitationsprognose 

abgegeben. 

Eine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht gem. § 8 der Richtlinien, wenn aufgrund einer körper-

lichen, geistigen oder seelischen Schädigung eine voraussichtlich nicht nur vorübergehende alltags-

relevante Beeinträchtigung der Aktivität vorliegt, durch die in absehbarer Zeit eine Beeinträchtigung 

der Teilhabe droht oder Beeinträchtigungen der Teilhabe bereits bestehen und über die kurative Ver-

sorgung hinaus der mehrdimensionale und interdisziplinäre Ansatz der medizinischen Rehabilitati-

on erforderlich ist. Dieser Ansatz wird in § 4 der Richtlinien erläutert. Ihn kennzeichnet, dass er  

„... über das Erkennen, Behandeln und Heilen einer Krankheit hinaus die wechselseitigen Bezie-

hungen zwischen den Gesundheitsproblemen eines Versicherten berücksichtigt, um im Einzelfall 

den bestmöglichen Rehabilitationserfolg im Sinne der Teilhabe an Familie, Arbeit, Gesellschaft und 

Beruf zu erreichen“. Damit nimmt die Richtlinie Bezug auf das bio-psycho-soziale Modell von Behin-

derung. Als Gesundheitsprobleme werden nicht mehr nur Schädigungen definiert, sondern auch 

Beeinträchtigungen der Aktivität sowie der Teilhabe und den Kontextfaktoren des Versicherten im 

Sinne der ICF-Definitionen.104 Der medizinische Bedarf an den Übungen i. S. d. § 44 Abs. 1 Ziff. 3 SGB IX 

ergibt sich mithin nicht alleine aus der medizinischen Diagnostik einer Einschränkung von Körper-

strukturen oder -funktionen. Er ist zudem zuständigkeitshalber von einem Bedarf an Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben oder dem Leben in der Gemeinschaft abzugrenzen.105 Ein krankenversiche-

rungsrechtlich relevanter Bedarf ist folglich nur dann zu bejahen, wenn eine Versicherte aufgrund 

ihrer (drohenden) Behinderung mit spezifischen Belastungsfaktoren (zum Beispiel Benachteili-

gungen, Grenzverletzungen, psychischen Belastungen) oder besonderen Herausforderungen (zum 

Beispiel Anleitung und Koordination von Pflegekräften) konfrontiert wird, mit denen sie noch nicht 

angemessen umzugehen vermag, weil es ihr an einem ausreichend stabilen Selbstbewusstsein fehlt. 

Eine Teilhabebeeinträchtigung liegt unter anderem auch dann vor, wenn eine Versicherte sich zum 

Schutz vor entsprechenden Belastungen oder Herausforderungen von vornherein in ihren Aktivitäten 

und Teilhabemöglichkeiten beschränkt. 

103  Bundesanzeiger Nr. 63 2004: 67–69.
104  Gerke in Kossens u. a. 2006: SGB IX § 26 Rdnr. 5.
105  Zur Abgrenzung BSG vom 15. 3. 1995 = SozR 3-2500 § 118 Nr. 1 S. 5. 
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Untersuchungen und Statistiken belegt haben, gelang es 60 % der angegriffenen Mädchen und Frau-

en, allein durch lautes Schreien einen Angriff zu beenden.339 Das Schreien übernehme in der körper-

lichen Selbstverteidigung mehrere Funktionen: Es verhindere durch sein intensives Atmen das 

schockhafte Erstarren im Moment des Angriffs. Es könne, ähnlich wie Tritte oder Schläge, als Überra-

schungsmoment eingesetzt werden, das den Angreifer kurzfristig ablenke und potenziell günstigere 

Bedingungen für Gegenangriff, Befreiung oder Flucht schaffe. Es vergrößere die Kraft der Schrei-

enden, indem sie akustisch mehr Raum einnehme beziehungsweise ihre Kraftausübung mit der 

Atmung lenke und verstärke. Schließlich erhöhe Schreien einerseits das Risiko des Angreifers entdeckt 

zu werden und andererseits die Chance der Angegriffenen, potenziell Hilfeleistende auf sich aufmerk-

sam zu machen.340

Anhand des Schreiens wird hier bereits deutlich, dass die Übergänge zur Selbstbehauptung, in denen 

der Einsatz der eigenen Stimme ebenfalls zentral ist, fließend sind. 

Eine weitere Übung ist, ein Brett zu durchschlagen/-treten oder -fahren. Methodisch ist diese Übung 

zwar der körperlichen Selbstverteidigung zuzuordnen – insofern die Teilnehmerinnen dafür eine 

bestimmte Schlag-, Tritt- oder Rollstuhlfahrtechnik einsetzen. Im Sinne der Lernziele geht diese 

Übung aber klar über die Vermittlung des Wissens hinaus, dass jede Teilnehmerin die Kraft habe, in 

einer gefährlichen Situation dem Angreifer eine ernsthafte Verletzung (Knochenbruch) zuzufügen. 

Die Selbsterfahrung beim Brettdurchschlagen/-treten/-fahren liege zuallererst im Erleben der eige-

nen Entschlossenheit. Hier werde der häufig benutzte Satz „Selbstverteidigung fängt im Kopf an“ 

besonders deutlich: Erst wenn zur korrekt ausgeführten Technik die Entschlossenheit hinzukomme, 

die eigene Kraft durch das Brett bis zu einem Ziel hinter dem Brett zu lenken, gelinge die Übung und 

ein vorzeitiges Abbremsen der Bewegung werde verhindert. Die eigenen Kräfte auf ein Ziel hin zu 

konzentrieren und dieses durch einen Widerstand hindurch erreichen zu können, lasse sich auf all-

tägliche Situationen übertragen. Zur Stärkung der Entschlossenheit der Teilnehmerinnen könne auf 

diese Grunderfahrung insofern in Selbstbehauptungsübungen immer wieder Bezug genommen wer-

den. Damit die Übung jedoch positive Effekte haben könne, bedürfe es gründlicher Abwägung auf 

einer methodischen Ebene (vgl. 4.4).

Übertragbarkeit auf Mädchen und Frauen mit Behinderungen

An den körperlichen Selbstverteidigungstechniken wird unmittelbar deutlich, dass die Inhalte nicht 

unproblematisch auf Teilnehmerinnen mit Behinderungen übertragbar sind, sondern es einer diffe-

renzierten Analyse der körperlichen Fähigkeiten jeder einzelnen Teilnehmerin bedarf. So haben  

Ruijgers u. a. auf den fundamentalen Unterschied zwischen einer Teilnehmerin ohne Behinderung 

und einer Teilnehmerin mit einer motorischen Behinderung (oder einer anderen Behinderungsart, 

die ihr schnelles Laufen unmöglich macht oder erschwert): Letztere können nur eingeschränkt auf 

die Technik der Flucht zurückgreifen und müssen also bei einem Angriff kämpfen bis sie den Angrei-

fer kampf- und verfolgungsunfähig gemacht oder erfolgreich Hilfe herbeigerufen haben.341 Ange-

sichts dieser sehr viel ungünstigeren körperlichen Ausgangsbedingungen erscheine vielen Mädchen 

und Frauen mit Behinderungen ihre Erfolgsaussicht gering. Verstärkt wird diese Einschätzung noch 

durch gesellschaftliche Vorstellungen über Menschen mit Behinderung, die das ohnehin schon 

geschlechtsbedingte Körperbild von Schwachheit und Hilflosigkeit potenzieren. Entsprechend ist die 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �Vgl. Bart/O‘Brian 1985. Für eine aktuelle bundesdeutsche Untersuchung vgl. eine 2004 veröffentlichte Polizeistudie des  
Regierungsbezirks Detmold.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vgl. u. a. Graff/Rieger 2001:47–50, Lichthardt 1995:67–68, Degener/Lask 2000, Frau Schmitzz 2002:Frauen 9.
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